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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Erzeugen von nichtthermischem Plas-
ma und Ultraschall-Pulsen, ein Verfahren zum Be-
trieb einer solchen Vorrichtung sowie deren Verwen-
dung.

Stand der Technik

[0002] Die Behandlung schlecht heilender oder 
chronischer Wunden, sogenannter „offener Wun-
den”, stellt durch die zunehmende Alterung der Be-
völkerung und steigende Zahl an Diabetikern einen 
stark wachsenden Markt im Bereich der Wundversor-
gung dar. Ein weiterer großer Bereich der Wundver-
sorgung betrifft Patienten mit chronischen Hautkrank-
heiten, wie dem atopischen Ekzem (Neurodermitis). 
Die Ursachen des atopischen Ekzems sind bislang 
nicht vollständig geklärt. Das atopische Ekzem gilt 
momentan als nicht heilbar, aber behandelbar. Die 
Behandlung von Patienten mit offenen Wunden und 
chronischen Hautkrankheiten verursacht hohe Kos-
ten. Im Fall der offenen Wunden beruhen diese im 
Allgemeinen auf langen stationären Verweildauern 
beziehungsweise Behandlungszeiten der Patienten. 
Damit besteht sowohl von Patienten- als auch von 
Kostenträgerseite aus ein hoher Bedarf an einem 
Verfahren zur Beschleunigung der Wundheilung be-
ziehungsweise zur erfolgreichen Behandlung von 
bislang nicht heilbaren Wunden.

[0003] Im medizinischen Umfeld wird Plasma be-
reits an mehreren Stellen eingesetzt, zum Beispiel 
zum Schneiden, Koagulieren oder Ätzen (Kauterisie-
ren) sowie zur schnellen, sicheren und effektiven Ste-
rilisation hitzeempfindlicher medizinischer Geräte 
oder pharmazeutischer Packmittel. Nichtthermisches 
Plasma kann darüber hinaus eine sterilisierende Wir-
kung auf Wunden haben und gegebenenfalls die 
Wundheilungsmechanismen beschleunigen, ohne 
gesunde Zellen anzugreifen und die Haut oder das 
Gewebe zu beschädigen.

[0004] Die Ultraschall-Pulserzeugung findet bei-
spielsweise seit mehr als 20 Jahren in der Lithotripsie 
(Nierensteinzertrümmerung) Anwendung. Neuere 
Untersuchungen zeigen, dass Beschallung von Ge-
webe mit Ultraschall-Pulsen gegebenenfalls zu einer 
erhöhten Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und 
einer beschleunigten Neubildung von Blutgefäßen 
führen kann.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
eine Vorrichtung zum Erzeugen von nichtthermi-
schem (kaltem) Plasma und Ultraschall-Pulsen, bei-
spielsweise zur medizinischen Anwendung, insbe-
sondere zur Wundbehandlung.

[0006] Eine Vorrichtung, welche sowohl Plasma als 
auch Ultraschall-Pulse erzeugt, könnte, insbesonde-
re unter der Annahme unterschiedlicher biophysikali-
scher beziehungsweise biochemischer Wirkmecha-
nismen, den Vorteil haben, dass durch diese syner-
gistische Effekte erzielt werden können. So könnte 
durch eine Vorrichtung, welche sowohl Plasma als 
auch Ultraschall-Pulse erzeugt, die Wundheilung 
noch weiter verbessert, Anwendungsbereiche erwei-
tert, die Behandlungsfläche vergrößert und/oder die 
Behandlungszeit verkürzt werden.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann 
zum gleichzeitigen oder abwechselnden Erzeugen 
von nichtthermischem (kaltem) Plasma und Ultra-
schall-Pulsen ausgebildet sein. Insbesondere kann 
die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Plasma-Ul-
traschall-Kombinationsvorrichtung sein.

[0008] Grundsätzlich kann die erfindungsgemäße 
Vorrichtung zur Plasmaerzeugung durch dielektrisch 
behinderte Entladung (auch stille Entladung oder 
Barriereentladung genannt) und/oder zur Plasma-
erzeugung durch Funkenentladung, und/oder zur 
Plasmaerzeugung durch Bogenentladung, und/oder 
zur Plasmaerzeugung durch Glimmentladung, 
und/oder zur Plasmaerzeugung durch Gleitentla-
dung, und/oder zur Plasmaerzeugung durch eine 
Hohlkathodenanordnung und zur Ultraschall-Pulser-
zeugung nach dem elektrohydraulischen Prinzip, 
und/oder zur Ultraschall-Pulserzeugung nach dem 
piezoelektrischen Prinzip, und/oder zur Ultra-
schall-Pulserzeugung nach dem elektromagneti-
schen Prinzip ausgebildet sein. Die Plasmawirkflä-
che und die Ultraschallpulswirkfläche können im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung nebeneinander 
angeordnet sein, oder sich quasi-überlagern, oder 
identisch sein.

[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung eine Hochspan-
nungsversorgungsvorrichtung aufweisen, welche 
derart ausgebildet und angeordnet ist, dass durch 
diese sowohl Plasma als auch Ultraschall-Pulse er-
zeugbar sind. Zum Beispiel kann die Hochspan-
nungsversorgungsvorrichtung Gleichspannung, 
Wechselspannungen, insbesondere im kHz-Bereich, 
und/oder gepulste Spannung erzeugen. Darüber hin-
aus kann die erfindungsgemäße Vorrichtung insbe-
sondere mindestens eine erste und zweite Elektrode 
aufweisen, wobei die Elektroden derart ausgebildet 
und angeordnet sind, dass durch diese sowohl Plas-
ma als auch Ultraschall-Pulse erzeugbar sind. Wei-
terhin kann die Vorrichtung einen Reaktionsraum zur 
gleichzeitigen oder alternierenden Aufnahme einer 
Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, und/oder eines 
Gases, beispielsweise Luft oder Argon, aufweisen. 
Dabei kann der Reaktionsraum derart ausgestaltet 
sein, dass dieser alternierend mit einer Flüssigkeit 
und einem Gas befüllbar ist und/oder der Reaktions-
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raum zumindest einen Bereich zur Aufnahme einer 
Flüssigkeit und zumindest ein anderer Bereich zur, 
insbesondere gleichzeitigen, Aufnahme eines Gases 
aufweist. Insbesondere können die Elektroden in 
dem Reaktionsraum angeordnet sein. Dies hat den 
Vorteil, dass mit ein und demselben Gerät sowohl 
Plasma als auch Ultraschall-Pulse erzeugt werden 
können. Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann 
weiterhin eine Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 
zum gleichzeitigen oder alternierenden Befüllen des 
Reaktionsraums mit einer Flüssigkeit, beispielsweise 
Wasser, und/oder einem Gas, beispielsweise Luft 
oder und/oder Argon, aufweisen. Diese Vorrichtung 
kann auch zum Entfernen einer Flüssigkeit und/oder 
eines Gases aus dem Reaktionsraum ausgelegt 
sein.

[0010] Im Rahmen einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung zur Plasmaerzeugung durch dielektrisch be-
hinderte Entladung und zur Ultraschallerzeugung 
nach dem elektrohydraulischen Prinzip ausgebildet. 
Eine Kombination aus einer Plasmaerzeugung durch 
dielektrisch behinderte Entladung und einer Ultra-
schall-Pulserzeugung nach dem elektrohydrauli-
schen Prinzip hat den Vorteil, dass ähnliche elektri-
sche Ansteuerkonzepte eingesetzt werden können.

[0011] Plasma kann durch dielektrisch behinderte 
Entladung durch eine Vielzahl von Elektrodenanord-
nungen, beispielsweise planparallele oder rotations-
symmetrische, beidseitig oder einseitig dielektrisch 
behinderte, mit einem Entladungsbereich oder -spalt 
zwischen einer freiliegenden Erdelektrode und einer 
zumindest teilweise mit einem dielektrischen Ele-
ment bedeckten Hochspannungselektrode oder zwi-
schen einer freiliegenden Hochspannungselektrode 
und einer zumindest teilweise mit einem dielektri-
schen Element bedeckten Erdelektrode erzeugt wer-
den. Dabei kann die dielektrisch behinderte Entla-
dung unter anderem durch die Spannungsamplitude 
der Spannung, Spannungs/Puls-Form, Frequenz, 
Duty-Cycle, Pulsanstiegsflanke, Spaltweite, Material 
(Durchschlagsfestigkeit), Dicke des dielektrischen 
Elements, Gasart, Gasfeuchte und/oder Gasdruck 
eingestellt werden. Die Plasmaerzeugung durch die-
lektrisch behinderte Entladung hat den Vorteil, dass 
diese bei Normaldruck durchgeführt werden kann.

[0012] Eine Ultraschall-Pulserzeugung nach dem 
elektrohydraulischen Prinzip kann auf einem Aufbau 
beruhen, in dem zwei Elektroden zumindest teilweise 
in einer Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, angeord-
net sind. Durch Anlegen einer Hochspannung kön-
nen sich zunächst einzelne Strompfade zwischen 
den Elektroden ausbilden. In Abhängigkeit der Leitfä-
higkeit des Wassers und des Spannungsgradienten 
zwischen den Elektroden kann ein Durchschlag, bei-
spielsweise innerhalb weniger bis etwa Hundert Mi-
krosekunden nach Anlegen der Hochspannung, er-

folgen. Dabei kann zunächst durch eine Unterwasse-
rentladung eine Plasmablase generiert werden. Die 
mit der Entstehung der Plasmablase verbundene 
Verdrängung beziehungsweise Verdampfung der 
Flüssigkeit kann zur Ausbildung eines Schallpulses 
in der Flüssigkeit führen. Abhängig von der Elektro-
denanordnung kann sich der Schallpuls kugelförmig, 
zylinderförmig oder in räumlich beliebiger Ausbrei-
tungsform ausbreiten. Über eine Reflektoranordnung 
kann dieser Schallpuls fokussiert oder als ebene 
Welle in den zu behandelnden Gegenstand, bei-
spielsweise ein Körperteil, insbesondere Haut einge-
strahlt werden. Die erforderlichen Spannungsgradi-
enten können dabei abhängig von der Elektrodenan-
ordnung und der Leitfähigkeit des Wassers sein. Zum 
Beispiel können die Spannungsgradienten in einem 
Bereich von etwa ≥ 1 kV/mm bis ≤ 10 kV/mm liegen. 
Zur Erzeugung einzelner kurzer Pulse können die 
Elektroden über eine gepulste Kondensatorentla-
dung angesteuert werden. Die Pulswiederholrate 
kann dabei im Bereich von ≥ 0,1 Hz bis etwa ≤ 10 Hz 
liegen.

[0013] Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Aus-
führungsform weist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mindestens eine erste und eine zweite Elektro-
de, mindestens ein erstes dielektrische Element und 
einen Reaktionsraum zur gleichzeitigen oder alter-
nierenden Aufnahme einer Flüssigkeit und/oder ei-
nes Gases auf, wobei die Elektroden in dem Reakti-
onsraum angeordnet sind, wobei zumindest ein Teil 
der Oberfläche einer der Elektroden mit dem ersten 
dielektrischen Element bedeckt ist. Dabei kann das 
erste dielektrische Element insbesondere zumindest 
die Fläche einer der beiden Elektroden bedecken, 
welche der anderen Elektrode zugewandt ist. Dies 
hat den Vorteil, dass eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Erzeugen von nichtthermischem (kaltem) 
Plasma und Ultraschall-Pulsen mit einem relativ ein-
fachen Aufbau zur Verfügung gestellt werden kann.

[0014] Neben der ersten und zweiten Elektrode 
kann die Vorrichtung im Rahmen dieser Ausfüh-
rungsform weiterhin mindestens eine dritte Elektrode 
aufweisen. Darüber hinaus kann die Vorrichtung wei-
terhin ein zweites dielektrisches Element und/oder 
gegebenenfalls ein drittes dielektrisches Element 
aufweisen.

[0015] Die Elektroden und die dielektrischen Ele-
mente können dabei sowohl planparallel als auch ro-
tationssymmetrisch ausgebildet und angeordnet 
sein. Insbesondere können die Elektroden und/oder 
die dielektrischen Elemente rotationssymmetrisch 
ausgebildet sein. Dabei kann auch der Reaktions-
raum rotationssymmetrisch ausgebildet sein.

[0016] Die Elektroden können jeweils unabhängig 
voneinander teilweise oder im Wesentlichen vollstän-
dig, beispielsweise einseitig oder beidseitig, mit ei-
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nem dielektrischen Element bedeckt beziehungswei-
se dielektrisch behindert sein.

[0017] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung 
dieser Ausführungsform kontaktieren eine oder meh-
rere der Elektroden den Reaktionsraum zumindest 
teilweise. Im Rahmen einer anderen weiteren Ausge-
staltung dieser Ausführungsform sind eine oder meh-
rere der Elektroden jeweils im Wesentlichen vollstän-
dig mit einem dielektrischen Element bedeckt. Dabei 
wird unter einer im Wesentlichen vollständigen Bede-
ckung verstanden, dass die Bedeckungen Ausspa-
rungen, Beispielsweise zur Kontaktierung der Elek-
trode, aufweisen kann.

[0018] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung 
dieser Ausführungsform liegen die erste und zweite 
Elektrode an dem ersten dielektrischen Element, ins-
besondere an gegenüberliegenden Seiten des ersten 
dielektrischen Elements, an.

[0019] Im Rahmen einer anderen, weiteren Ausge-
staltung dieser Ausführungsform sind die erste und 
zweite Elektrode beabstandet zueinander angeord-
net, wobei das erste dielektrische Element zumindest 
die Fläche einer der beiden Elektroden bedeckt, wel-
che der anderen Elektrode zugewandt ist. Insbeson-
dere können die erste und zweite Elektrode dabei 
durch einen ersten Reaktionsspalt des Reaktions-
raums voneinander beabstandet sein. Im Rahmen 
dieser Ausgestaltung kann die Vorrichtung neben 
dem ersten dielektrischen Element ein zweites die-
lektrisches Element aufweisen. Dabei kann das erste 
dielektrische Element zumindest die Fläche der ers-
ten Elektrode bedecken, welche der zweiten Elektro-
de zugewandt ist und das zweite dielektrische Ele-
ment kann zumindest die Fläche der zweiten Elektro-
de bedecken, welche der ersten Elektrode zuge-
wandt ist.

[0020] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung 
dieser Ausführungsform weist die Vorrichtung eine 
erste, eine zweite und eine dritte Elektrode auf, wobei 
die erste, zweite und dritte Elektrode beabstandet zu-
einander angeordnet sind. Insbesondere können die 
erste und zweite Elektrode dabei durch einen ersten 
Reaktionsspalt des Reaktionsraums und die zweite 
und dritte Elektrode durch einen zweiten Reaktions-
spalt des Reaktionsraums voneinander beabstandet 
sein. Der Reaktionsraum kann dabei in einen ersten 
und zweiten Reaktionsraumbereich unterteilt sein, 
wobei der erste Reaktionsspalt Teil des ersten Reak-
tionsraumbereichs und der zweite Reaktionsspalt Teil 
des zweiten Reaktionsraumbereichs ist. Beispiels-
weise kann dabei der erste Reaktionsspalt (und der 
erste Reaktionsraumbereich) mit einer Flüssigkeit, 
beispielsweise Wasser, und der zweite Reaktions-
spalt (und der zweite Reaktionsraumbereich) mit ei-
nem Gas, beispielsweise Luft oder Argon, gefüllt sein 
oder werden. Im Rahmen dieser Ausgestaltung kann 

die Vorrichtung neben dem ersten dielektrischen Ele-
ment ein zweites und gegebenenfalls ein drittes die-
lektrisches Element aufweisen. Das erste dielektri-
sche Element kann zumindest die Fläche der ersten 
Elektrode bedecken, welche der zweiten Elektrode 
zugewandt ist. Das zweite dielektrische Element 
kann zumindest die Fläche/n der zweiten Elektrode 
bedecken, welche der ersten und/oder dritten Elek-
trode zugewandt ist/sind. Das dritte dielektrische Ele-
ment kann zumindest die Fläche der dritten Elektrode 
bedecken, welche der zweiten Elektrode zugewandt 
ist.

[0021] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung 
dieser Ausführungsform ist die erste Elektrode als In-
nenelektrode und die zweite Elektrode als Außene-
lektrode ausgebildet sein, wobei die zweite Elektrode 
die erste Elektrode zumindest teilweise umgibt. Die 
dritte Elektrode kann ebenfalls als Außenelektrode 
ausgebildet sein. Zum Beispiel kann die erste Elek-
trode als Innenelektrode, die zweite Elektrode als Au-
ßenelektrode und die dritte Elektrode als Außenelek-
trode ausgebildet sein, wobei die dritte Elektrode die 
zweite Elektrode zumindest teilweise umgibt und die 
zweite Elektrode die erste Elektrode zumindest teil-
weise umgibt.

[0022] Vorzugsweise ist die Innenelektrode dabei 
stabförmig ausgebildet. Die als Außenelektroden 
ausgebildeten Elektroden sind vorzugsweise hohlzy-
linderförmig ausgebildet. Vorzugsweise ist die stab-
förmige Innenelektrode dabei, insbesondere koaxial, 
innerhalb der hohlzylinderförmigen Außenelektro-
de/n angeordnet. Bei mehreren hohlzylinderförmigen 
Außenelektroden, sind die Außenelektroden vor-
zugsweise ebenfalls koaxial angeordnet, wobei eine 
Außenelektrode die andere Außenelektrode umgibt.

[0023] Im Rahmen einer anderen Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung ist die erfindungsgemäße 
Vorrichtung zur Plasmaerzeugung durch Funken- 
und/oder Bogenentladung und zur Ultraschallerzeu-
gung nach dem elektrohydraulischen Prinzip ausge-
bildet. Eine Kombination aus einer Plasmaerzeugung 
durch Funken- und/oder Bogenentladung und einer 
Ultraschall-Pulserzeugung nach dem elektrohydrauli-
schen Prinzip hat ebenfalls den Vorteil, dass ähnliche 
elektrische Ansteuerkonzepte eingesetzt werden 
können.

[0024] Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Aus-
führungsform weist die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mindestens eine erste Elektrode, eine zweite 
Elektrode und einen Reaktionsraum zur gleichzeiti-
gen oder alternierenden Aufnahme einer Flüssigkeit 
und/oder eines Gases auf, wobei die Elektroden in 
dem Reaktionsraum angeordnet sind. Eine Funken- 
und/oder Bogenentladung kann dabei durch Anlegen 
einer Hochspannung von mehreren Kilovolt an die 
Elektroden erzeugt werden. Dabei kann es sich bei 
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der Hochspannung um eine Gleichspannung, eine 
Wechselspannung oder eine gepulste Spannung 
handeln.

[0025] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung ein Gehäuse 
aufweisen.

[0026] Vorzugsweise weist die erfindungsgemäße 
Vorrichtung im Rahmen der vorliegenden Erfindung 
ein Distanzelement zur Distanzierung der Elektroden 
und dielektrischen Elemente von dem zu behandeln-
den Gegenstand, insbesondere Körperteil, beispiels-
weise der Haut, aufweisen. Das Distanzelement 
kann dabei den Reaktionsraum zumindest teilweise 
begrenzen. Das Distanzelement kann ein Teil des 
Gehäuses sein. Beispielsweise kann das Distanzele-
ment hohlzylinderförmig ausgebildet sein. Vorzugs-
weise sind die Elektroden innerhalb des hohlzylinder-
förmigen Distanzelements angeordnet. Dabei sind 
die Elektroden insbesondere zu der Öffnungsfläche 
des hohlzylinderförmigen Distanzelements, welche 
beim Betrieb den zu behandelnden Gegenstand, ins-
besondere das Körperteil, beispielsweise die Haut, 
kontaktiert, beabstandet und elektrisch isoliert ange-
ordnet.

[0027] Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße 
Vorrichtung eine Reflektoranordnung zum Fokussie-
ren der Ultraschallpulse aufweisen. Beispielsweise 
kann das Distanzelement, in dem Bereich, in dem es 
den Reaktionsraum begrenzt, als Reflektor zum Fo-
kussieren der Ultraschallpulse ausgebildet sein.

[0028] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
kann es sich sowohl um ein Geräte mit größerer 
Wirkfläche für den klinischen Einsatz, als auch um 
ein Kleingeräte für die Anwendung in Praxen oder 
durch den Patienten selbst, insbesondere um ein 
tragbares Handgerät, bei dem die notwendige elektri-
sche Energie über eine Batterie oder einen Akkumu-
lator zur Verfügung gestellt wird, handeln.

[0029] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung, insbesondere zur 
medizinischen Anwendung, beispielsweise zur 
Wundbehandlung.

[0030] Im Rahmen einer Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird an die erste und 
zweite Elektrode, insbesondere durch eine Hoch-
spannungsversorgungsvorrichtung, eine Spannung, 
beispielsweise eine Gleichspannung, eine Wechsel-
spannungen, insbesondere im kHz-Bereich, 
und/oder eine gepulste Spannung, angelegt und der 
Reaktionsraum alternierend mit einer Flüssigkeit, 
beispielsweise Wasser, zur Ultraschallpuls-Erzeu-
gung und einem Gas, beispielsweise Luft oder Argon, 
zur Plasma-Erzeugung gefüllt.

[0031] Im Rahmen einer anderen Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird sowohl an 
die erste und zweite Elektrode als auch an die zweite 
und dritte Elektrode, insbesondere durch eine Hoch-
spannungsversorgungsvorrichtung, eine Spannung, 
beispielsweise eine Gleichspannung, eine Wechsel-
spannungen, insbesondere im kHz-Bereich, 
und/oder eine gepulste Spannung, angelegt, wobei 
zur Ultraschall-Pulserzeugung ein erster Bereich des 
Reaktionsraums, insbesondere der erste Reaktions-
spalt, mit einer Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, 
und gleichzeitig zur Plasma-Erzeugung ein zweiter 
Bereich des Reaktionsraumes, insbesondere der 
zweite Reaktionsspalt, mit einem Gas, beispielswei-
se Luft oder Argon, gefüllt ist oder wird.

[0032] Dabei kann bei der Plasma-Erzeugung in 
dem Reaktionsraum, insbesondere in dem zweiten 
Bereich des Reaktionsraums, ein Druck von ≥ 0,5 bar 
bis ≤ 1 bar vorliegen. Darüber hinaus können die ers-
te und dritte Elektrode gemeinsam auf ein Span-
nungspotenzial, beispielsweise auf Masse, und die 
zweite Elektrode auf ein anderes Spannungspotenzi-
al gelegt werden.

[0033] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist die Verwendung einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur medizinischen Anwendung, zum 
Beispiel zur Behandlung von, beispielsweise chroni-
schen oder akuten, oberflächlichen oder innerlichen, 
insbesondere offenen, Wunden oder Entzündungen, 
von chronischen Hautkrankheiten, insbesondere 
dem atopischen Ekzem (Neurodermitis), von Juck-
reiz und/oder zur Sterilisation (Desinfektion, Entkei-
mung), insbesondere von Wunden.

Zeichnungen

[0034] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Gegenstände wer-
den durch die Zeichnungen veranschaulicht und in 
der nachfolgenden Beschreibung erläutert. Dabei ist 
zu beachten, dass die Zeichnungen nur beschreiben-
den Charakter haben und nicht dazu gedacht sind, 
die Erfindung in irgendeiner Form einzuschränken. 
Es zeigen

[0035] Fig. 1a–Fig. 1c eine schematische Darstel-
lung zur Veranschaulichung unterschiedlicher Aus-
gestaltungen der Plasmawirkfläche und der Ultra-
schallwirkfläche im gleichzeitigen Plasma- und Ultra-
schallbetrieb;

[0036] Fig. 2a–Fig. 2d eine schematische Darstel-
lung zur Veranschaulichung unterschiedlicher Aus-
gestaltungen der Plasmawirkfläche und der Ultra-
schallwirkfläche im alternierenden Plasma- und Ul-
traschallerbetrieb;

[0037] Fig. 3a, Fig. 3b schematische Querschnitts-
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darstellungen zur Veranschaulichung unterschiedli-
cher Ausführungsformen der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung;

[0038] Fig. 4a, Fig. 4b einen Querschnitt durch 
eine erste Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung im Ultraschall- beziehungsweise Plas-
mabetrieb;

[0039] Fig. 4c, Fig. 4d eine schematische Darstel-
lung der Wirkfläche der in den Fig. 4a und Fig. 4b
gezeigten, ersten, erfindungsgemäßen Ausführungs-
form im Ultraschall- beziehungsweise Plasmabetrieb;

[0040] Fig. 5a, Fig. 5b Querschnitte durch eine 
zweite und dritte Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung;

[0041] Fig. 6a, Fig. 6b einen Querschnitt durch 
eine vierte Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung im Ultraschall- beziehungsweise Plas-
mabetrieb;

[0042] Fig. 6c, Fig. 6d eine schematische Darstel-
lung der Wirkfläche der in den Fig. 6a und Fig. 6b
gezeigten, vierten, erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform im Ultraschall- beziehungsweise Plasma-
betrieb;

[0043] Fig. 7a–Fig. 7d Querschnitte durch eine 
fünfte, sechste, siebte, achte und neunte Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung;

[0044] Fig. 8a, Fig. 8b einen Querschnitt durch 
eine zehnte Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung im Ultraschall- beziehungsweise 
Plasmabetrieb; 

[0045] Fig. 8c–Fig. 8de eine schematische Darstel-
lung der Wirkfläche der in den Fig. 8a und Fig. 8b
gezeigten, zehnten, erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform im alternierenden und gleichzeitigen Ultra-
schall- und Plasmabetrieb;

[0046] Fig. 9 einen Querschnitt durch eine elfte 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung.

[0047] Die Fig. 1a bis Fig. 1c veranschaulichen un-
terschiedliche Ausgestaltungen der Plasmawirkflä-
che 21 und der Ultraschallwirkfläche 22 einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung im gleichzeitigen Plas-
ma- und Ultraschallbetrieb. Fig. 1a zeigt ein Beispiel 
für einen gleichzeitigen Plasma- und Ultraschallbe-
trieb, in dem die Plasmawirkfläche 21 und die Ultra-
schallwirkfläche 22 nebeneinander angeordnet sind. 
Die Fig. 1b und Fig. 1c zeigen Beispiele für eine 
„Quasi-Überlagerung” der Plasmawirkfläche 21 und 
der Ultraschallwirkfläche 22 im gleichzeitigen Plas-
ma- und Ultraschallbetrieb.

[0048] Die Fig. 2a bis Fig. 2d veranschaulichen un-
terschiedliche Ausgestaltungen der Plasmawirkflä-
che 21 und der Ultraschallwirkfläche 22 einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung im alternierenden Plas-
ma- und Ultraschallbetrieb. Fig. 2a zeigt ein Beispiel 
für einen alternierenden Plasma- und Ultraschallbe-
trieb, in dem die Plasmawirkfläche 21 und die Ultra-
schallwirkfläche 22 nebeneinander angeordnet sind. 
Die Fig. 2b und Fig. 2c zeigen Beispiele für eine 
„Quasi-Überlagerung” der Plasmawirkfläche 21 und 
der Ultraschallwirkfläche 22 im alternierenden Plas-
ma- und Ultraschallbetrieb. Fig. 2d zeigt ein Beispiel, 
in dem die Plasmawirkfläche 21 und die Ultraschall-
wirkfläche 22 im alternierenden Plasma- und Ultra-
schallbetrieb identisch sind.

[0049] Die Fig. 3a und Fig. 3b veranschaulichen 
unterschiedliche, zur Plasmaerzeugung durch dielek-
trisch behinderte Entladung und zur Ultra-
schall-Pulserzeugung nach dem elektrohydrauli-
schen Prinzip geeignete Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung. Die Fig. 3a zeigen, 
dass die erfindungsgemäße Vorrichtung hierfür min-
destens eine erste 1 und eine zweite 2 Elektrode, 
mindestens ein erstes dielektrische Element 11, 12
und einen Reaktionsraum 4 zur gleichzeitigen oder 
alternierenden Aufnahme einer Flüssigkeit und/oder 
eines Gases aufweist, wobei die Elektroden 1, 2 in 
dem Reaktionsraum angeordnet sind und wobei zu-
mindest ein Teil der Oberfläche einer der Elektroden 
1, 2 mit dem ersten dielektrischen Element 11, 12 be-
deckt ist. Die Darstellung der dielektrischen Elemen-
te 11, 12 durch gepunktete Linien veranschaulicht, 
dass die Vorrichtung sowohl nur ein dielektrisches 
Element 11; 12 als auch zwei dielektrische Elemente 
11, 12 aufweisen kann und dass diese 11, 12 die 
Elektroden 1, 2 jeweils unabhängig voneinander teil-
weise oder im Wesentlichen vollständig, einseitig 
oder beidseitig bedecken können. Zwischen den 
Elektroden 1, 2 beziehungsweise den darauf ange-
ordneten dielektrischen Elementen 11, 12 kann ein 
erster Reaktionsspalt 9 des Reaktionsraums 4 ange-
ordnet sein. Die einfachen Pfeile veranschaulichen, 
dass der Raum zwischen der ersten 1 und der zwei-
ten 2 Elektrode jedoch auch mit einem, beispielswei-
se einstückigen ersten, dielektrischen Element 11–12
ausgefüllt sein kann. Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen 
weiterhin, dass die Vorrichtung ein hohlzylinderförmi-
ges Distanzelement 5 zur Distanzierung der Elektro-
den und dielektrischen Elemente von dem zu behan-
delnden Gegenstand 6, beispielsweise Haut, und 
eine Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20 zum 
gleichzeitigen und/oder alternierenden Befüllen des 
Reaktionsraums 4 mit einer Flüssigkeit, beispielswei-
se Wasser, und einem Gas, beispielsweise Luft oder 
und/oder Argon, aufweisen kann. Die Fig. 3a und 
Fig. 3b veranschaulichen, dass das Distanzelement 
5, der zu behandelnde Gegenstand 6 und ein Teil der 
Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20 den Reakti-
onsraum begrenzen können. Gegebenenfalls kann 
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an der Stelle des zu behandelnde Gegenstandes 6
eine Membran (nicht dargestellt) den Reaktionsraum 
4 begrenzen. Zwischen der zweiten Elektrode 2 und 
dem Distanzelement 5 kann die Vorrichtung einen 
Reaktionsraumspalt 21 aufweisen. Die Doppelpfeile 
illustrieren, dass die zweite Elektrode 2 jedoch auch 
direkt an dem Distanzelement 5 anliegen kann. Die 
Fig. 3a und Fig. 3b veranschaulichen weiterhin, 
dass die erste Elektrode 1 als stabförmige Innenelek-
trode und die zweite Elektrode 2 als hohlzylinderför-
mige Außenelektrode ausgebildet sein können, wo-
bei die Innenelektrode 1, insbesondere koaxial, in-
nerhalb der Außenelektrode 2 angeordnet ist. Die 
hohlzylinderförmige Außenelektrode 2 kann dabei, 
insbesondere koaxial, innerhalb des hohlzylinderför-
migen Distanzelementes 5 angeordnet wein. Das 
erste und optional das zweite dielektrische Element 
11, 12 können dabei unabhängig voneinander auf der 
Mantelfläche der Innenelektrode 1, der Innenmantel-
fläche der Außenelektrode 2 und/oder der Außen-
mantelfläche der Außenelektrode 2 angeordnet sein. 
Die Stirnfläche der Innenelektrode 1 und die Stirnflä-
che der Außenelektrode 2 können unabhängig von-
einander ebenfalls mit einem der dielektrischen Ele-
mente 11, 12 bedeckt sein. Im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung ist es sowohl möglich, die erste Elek-
trode 1 mit einer Hochspannung und die zweite Elek-
trode 2 als Masse als auch die zweite Elektrode 2 als 
Masse und die erste Elektrode 1 mit einer Hochspan-
nung zu beschalten.

[0050] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen einen Quer-
schnitt durch eine erste Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, welche zur Plasma-
erzeugung durch dielektrisch behinderte Entladung 
und zur Ultraschall-Pulserzeugung nach dem elektro-
hydraulischen Prinzip ausgebildet ist. Dafür weist die 
Vorrichtung eine erste, stabförmige Innenelektrode 1, 
eine zweite, hohlzylinderförmige Außenelektrode 2, 
ein erstes dielektrisches Element 11 und einen Reak-
tionsraum 4 zur gleichzeitigen oder alternierenden 
Aufnahme einer Flüssigkeit und/oder eines Gases 
auf, wobei die Elektroden 1, 2 in dem Reaktionsraum 
4 angeordnet sind. Das erste dielektrische Element 
11 bedeckt die Mantelfläche der ersten Elektrode 1, 
wobei die zweite Elektrode 2 an dem ersten dielektri-
schen Element 11 mit ihrer Innenmantelfläche, insbe-
sondere koaxial zur ersten Elektrode 1, anliegt. Die 
erste Elektrode 1 ragt dabei zu einem geringen Teil 
aus der zweiten Elektrode 2 heraus. Die Stirnfläche 
der ersten Elektrode 1 kann jedoch ebenso, wie in 
der später erläuterten dritten Ausführungsform, in der 
gleichen Ebene wie die Stirnfläche der zweiten Elek-
trode 2 liegen. Die Stirnfläche der ersten Elektrode 1, 
die Stirnfläche der zweiten Elektrode 2 und die Au-
ßenmantelfläche der zweiten Elektrode 2 kontaktie-
ren den Reaktionsraum 4. Die Fig. 4a und Fig. 4b
zeigen weiterhin, dass die Vorrichtung ein hohlzylin-
derförmiges Distanzelement 5 zur Distanzierung der 
Elektroden 1, 2 und dielektrischen Elemente 11 von 

dem zu behandelnden Gegenstand 6, insbesondere 
Körperteil, beispielsweise der Haut, und eine Reakti-
onsraumbefüllungsvorrichtung 20 zum gleichzeitigen 
oder alternierenden Befüllen des Reaktionsraums 4
mit einer Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, 
und/oder einem Gas, beispielsweise Luft oder 
und/oder Argon, aufweist. Der Reaktionsraum 4 wird 
dabei durch das Distanzelement 5, den zu behan-
delnde Gegenstand 6 und einen Teil der Reaktions-
raumbefüllungsvorrichtung 20 begrenzt. Dabei sind 
die Elektroden 1, 2 sowohl zur Innenmantelfläche des 
Distanzelements 5 als auch zu der Öffnungsfläche 
des Distanzelements 5, welche beim Betrieb den zu 
behandelnden Gegenstand 6 kontaktiert, beabstan-
det angeordnet.

[0051] Fig. 4a zeigt die erste Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung im Ultraschallbe-
trieb. Dazu wird der Reaktionsraum 4 durch die 
Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20 mit einer 
Flüssigkeit 7 gefüllt und an die erste 1 und zweite 2
Elektrode eine Hochspannungen angelegt. Die resul-
tierende Ultraschallwirkfläche 22 wird durch Fig. 4c
illustriert.

[0052] Fig. 4b zeigt die erste Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung im Plasmabetrieb. 
Dazu wird der Reaktionsraum 4 durch die Reaktions-
raumbefüllungsvorrichtung 20 mit einem Gas 8 ge-
füllt und an die erste 1 und zweite 2 Elektrode eine 
Wechselspannungen, beispielsweise im kHz-Be-
reich, angelegt. Die resultierende Plasmawirkfläche 
21 wird durch Fig. 4d veranschaulicht.

[0053] Die Fig. 5a und Fig. 5b zeigen Querschnitte 
durch eine zweite und dritte Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung, welche im Ultra-
schall- beziehungsweise Plasmabetrieb eine ähnli-
che Ultraschall- 22 beziehungsweise Plasmawirkflä-
che 21 wie die erste Ausführungsform aufweisen.

[0054] Die zweite Ausführungsform unterscheidet 
sich dabei dadurch von der ersten Ausführungsform, 
dass das erste dielektrische Element 11 auch die 
Stirnfläche der ersten Elektrode 1 bedeckt und die 
erste Elektrode 1 somit im Wesentlichen vollständig 
bedeckt ist. Damit kontaktieren nur noch die Stirnflä-
che und Außenmantelfläche der zweiten Elektrode 2
den Reaktionsraum 4.

[0055] Die dritte Ausführungsform unterscheidet 
sich dadurch von der ersten Ausführungsform, dass 
ein zweites dielektrisches Element 12 die Außen-
mantelfläche der zweiten Elektrode 2 bedeckt. Darü-
ber hinaus liegt die Stirnfläche der ersten Elektrode 1
in der gleichen Ebene wie die Stirnfläche der zweiten 
Elektrode 2. Damit kontaktieren nur die Stirnflächen 
der ersten 1 und zweiten 2 Elektrode den Reaktions-
raum 4. Die erste Elektrode 1 kann jedoch im Rah-
men dieser Ausführungsform ebenso, wie in der ers-
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ten Ausführungsform, zu einem geringen Teil aus der 
zweiten Elektrode 2 heraus ragen.

[0056] Die Fig. 6a und Fig. 6b zeigen einen Quer-
schnitt durch eine vierte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung im Ultraschall- bezie-
hungsweise Plasmabetrieb. Im Rahmen der vierten 
Ausführungsform weist die Vorrichtung eine erste, 
stabförmige Innenelektrode 1, eine zweite, hohlzylin-
derförmige Außenelektrode 2, ein erstes dielektri-
sches Element 11 und einen Reaktionsraum 4 zur 
gleichzeitigen oder alternierenden Aufnahme einer 
Flüssigkeit und/oder eines Gases auf, wobei die 
Elektroden 1, 2 in dem Reaktionsraum 4 angeordnet 
sind.

[0057] Das erste dielektrische Element 11 bedeckt 
die Mantelfläche der ersten Elektrode 1. Die zweite 
Elektrode 2 umgibt die erste Elektrode 1, insbeson-
dere koaxial, wobei die Innenmantelfläche der zwei-
ten Elektrode 2 beabstandet zu dem ersten dielektri-
schen Element 11, insbesondere zu der Außenman-
telfläche des hohlzylinderförmigen dielektrischen 
Elements 11, angeordnet ist. Insbesondere ist die 
zweite Elektrode 2 dabei durch einen ersten Reakti-
onsspalt 9 des Reaktionsraums 4 von dem ersten di-
elektrischen Element 11 beabstandet. Die Fig. 6a
und Fig. 6b zeigen, dass die erste Elektrode 1 zu ei-
nem geringen Teil aus der zweiten Elektrode 2 her-
aus ragt. Die Stirnfläche der ersten Elektrode 1 kann 
jedoch ebenso, wie in der später erläuterten fünften 
bis neunten Ausführungsform, in der gleichen Ebene 
wie die Stirnfläche der zweiten Elektrode 2 liegen. 
Die Fig. 6a und Fig. 6b zeigen, dass die Stirnfläche 
der ersten Elektrode 1, die Stirnfläche der zweiten 
Elektrode 2 und die Innenmantelfläche der zweiten 
Elektrode 2 den Reaktionsraum 4 kontaktieren. Die 
Fig. 6a und Fig. 6b zeigen weiterhin, dass die Vor-
richtung ein hohlzylinderförmiges Distanzelement 5
zur Distanzierung der Elektroden 1, 2 und dielektri-
schen Elemente 11 von dem zu behandelnden Ge-
genstand 6, insbesondere Körperteil, beispielsweise 
der Haut, und eine Reaktionsraumbefüllungsvorrich-
tung 20 zum gleichzeitigen oder alternierenden Be-
füllen des Reaktionsraums 4 mit einer Flüssigkeit, 
beispielsweise Wasser, und/oder einem Gas, bei-
spielsweise Luft oder und/oder Argon, aufweist. Der 
Reaktionsraum 4 wird dabei durch das Distanzele-
ment 5, den zu behandelnde Gegenstand 6 und ei-
nen Teil der Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20
begrenzt. Dabei sind die Elektroden 1, 2 zu der Öff-
nungsfläche des hohlzylinderförmigen Distanzele-
ments 5, welche beim Betrieb den zu behandelnden 
Gegenstand 6 kontaktiert, beabstandet angeordnet. 
Die zweite Elektrode 2 liegt jedoch im Gegensatz zu 
der ersten bis dritten Ausführungsform mit ihrer Au-
ßenmantelfläche an der Innenmantelfläche des Dis-
tanzelementes 5 an.

[0058] Fig. 6a zeigt die vierte Ausführungsform der 

erfindungsgemäßen Vorrichtung im Ultraschallbe-
trieb. Dazu wird der Reaktionsraum 4 inklusive des 
Reaktionsspalts 9 durch die Reaktionsraumbefül-
lungsvorrichtung 20 mit einer Flüssigkeit 7 gefüllt. 
Über die erste 1 und zweite 2 Elektrode findet eine 
Hochspannungsentladung statt. Die resultierende Ul-
traschallwirkfläche 22 wird in Fig. 6c illustriert.

[0059] Fig. 6b zeigt die vierte Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung im Plasmabetrieb. 
Dazu wird der Reaktionsraum 4 inklusive des Reakti-
onsspalts 9 durch die Reaktionsraumbefüllungsvor-
richtung 20 mit einem Gas 8 gefüllt und an die erste 
1 und zweite 2 Elektrode eine Wechselspannungen, 
beispielsweise im kHz-Bereich, angelegt. Die resul-
tierende Plasmawirkfläche 21 wird in Fig. 6d veran-
schaulicht.

[0060] Die Fig. 7a bis Fig. 7d zeigen Querschnitte 
durch eine fünfte, sechste, siebte, achte und neunte 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, welche im Ultraschall- beziehungsweise Plas-
mabetrieb eine ähnliche Ultraschall- 22 beziehungs-
weise Plasmawirkfläche 21 wie die vierte Ausfüh-
rungsform aufweisen.

[0061] Die fünfte Ausführungsform unterscheidet 
sich dadurch von der vierten Ausführungsform, dass 
das erste dielektrische Element 11 auch die Stirnflä-
che der ersten Elektrode 1 bedeckt und die erste 
Elektrode 1 somit im Wesentlichen vollständig be-
deckt ist.

[0062] Die sechste Ausführungsform unterscheidet 
sich dadurch von der vierten Ausführungsform, dass 
das erste dielektrische Element 11 die Innenmantel-
fläche der zweiten Elektrode 2 bedeckt. Die erste 
Elektrode 1 weist dabei kein dielektrisches Element 
auf. Die zweite Elektrode 2 umgibt die erste Elektrode 
1, somit derart, insbesondere koaxial, dass die Man-
telfläche der ersten Elektrode 1 beabstandet zu dem, 
die Innenfläche der zweiten Elektrode 2 bedecken-
den, ersten dielektrischen Element 11 angeordnet ist. 
Damit kontaktieren die Stirnflächen der ersten 1 und 
zweiten 2 Elektrode und die Außenmantelfläche der 
ersten Elektrode 1 den Reaktionsraum 4. Darüber hi-
naus liegt die Stirnfläche der ersten Elektrode 1 in der 
gleichen Ebene wie die Stirnfläche der zweiten Elek-
trode 2. Die erste Elektrode 1 kann jedoch im Rah-
men dieser Ausführungsform ebenso, wie in der vier-
ten Ausführungsform, zu einem geringen Teil aus der 
zweiten Elektrode 2 heraus ragen.

[0063] Die siebte Ausführungsform unterscheidet 
sich dadurch von der sechsten Ausführungsform, 
dass das erste dielektrische Element 11 auch die 
Stirnfläche der zweiten Elektrode 2 bedeckt und die 
zweite Elektrode 2 somit im Wesentlichen vollständig 
bedeckt ist.
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[0064] Die achte Ausführungsform unterscheidet 
sich dadurch von der sechsten Ausführungsform, 
dass die Vorrichtung ein erstes 11 und ein zweites 12
dielektrisches Element aufweist, wobei das erste die-
lektrische Element 11 die Außenmantelfläche der 
ersten Elektrode 11 und das zweite dielektrische Ele-
ment 12 die Innenmantelfläche der zweiten Elektrode 
2 bedeckt.

[0065] Die neunte Ausführungsform unterscheidet 
sich dadurch von der achten Ausführungsform, dass 
das erste dielektrische Element 11 auch die Stirnflä-
che der ersten Elektrode 1 und das zweite dielektri-
sche Element 12 auch die Stirnfläche der zweiten 
Elektrode 2 bedeckt und die erste 1 und zweite Elek-
trode 2 somit im Wesentlichen vollständig bedeckt ist.

[0066] Die Fig. 8a und Fig. 8b zeigen einen Quer-
schnitt durch eine zehnte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung im Ultraschall- bezie-
hungsweise Plasmabetrieb. Die zehnte Ausführungs-
form unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch 
von den zuvor erläuterten Ausführungsformen, dass 
die Vorrichtung eine dritte Elektrode 3 aufweist. Die 
Fig. 8a und Fig. 8b zeigen, dass die Vorrichtung eine 
erste, stabförmige Innenelektrode 1, eine zweite, 
hohlzylinderförmige Außenelektrode 2, eine dritte 
hohlzylinderförmige Außenelektrode 3 und einen Re-
aktionsraum 4 zur gleichzeitigen oder alternierenden 
Aufnahme einer Flüssigkeit und/oder eines Gases 
aufweist, wobei die Elektroden 1, 2, 3 in dem Reakti-
onsraum 4 angeordnet sind. Die Fig. 8a und Fig. 8b
zeigen weiterhin, dass die Vorrichtung ein erstes die-
lektrisches Element 11, ein zweites dielektrisches 
Element 12 und ein drittes dielektrisches Element 13
aufweist. Das erste dielektrische Element 11 bedeckt 
einen Teil der Mantelfläche der ersten Elektrode 1. 
Das zweite dielektrische Element 12 bedeckt die In-
nenmantelfläche der zweiten Elektrode 2. Und das 
dritte dielektrische Element 13 bedeckt die Innen-
mantelfläche der dritten Elektrode 3. Die Fig. 8a und 
Fig. 8b zeigen, dass die dritte Elektrode 3 die zweite 
Elektrode 2, insbesondere koaxial, umgibt, wobei 
das, die Innenmantelfläche der dritten Elektrode 3
bedeckende, dritte, dielektrische Element 13 beab-
standet zu der zweiten Elektrode 2, insbesondere der 
Außenfläche der zweiten Elektrode 2, angeordnet ist. 
Die zweite Elektrode 2 umgibt die erste Elektrode 1, 
insbesondere koaxial, wobei das, die Innenmantelflä-
che der zweiten Elektrode 2 bedeckende, zweite, di-
elektrische Element 12 beabstandet zu dem, die 
Mantelfläche der ersten Elektrode 1 bedeckenden, 
ersten, dielektrischen Element 11, angeordnet ist. 
Die Fig. 8a und Fig. 8b zeigen weiterhin, dass die 
Vorrichtung ein hohlzylinderförmiges Distanzelement 
5 zur Distanzierung der Elektroden 1, 2 und dielektri-
schen Elemente 11 von dem zu behandelnden Ge-
genstand 6, insbesondere Körperteil, beispielsweise 
der Haut, und eine Reaktionsraumbefüllungsvorrich-
tung 20 zum gleichzeitigen oder alternierenden Be-

füllen des Reaktionsraums 4 mit einer Flüssigkeit, 
beispielsweise Wasser, und/oder einem Gas, bei-
spielsweise Luft oder und/oder Argon, aufweist, wo-
bei das Distanzelement 5, der zu behandelnde Ge-
genstand 6 und einen Teil der Reaktionsraumbefül-
lungsvorrichtung 20 den Reaktionsraum 4 begrenz-
en. Dabei sind die Elektroden 1, 2 zu der Öffnungsflä-
che des hohlzylinderförmigen Distanzelements 5, 
welche beim Betrieb den zu behandelnden Gegen-
stand 6 kontaktiert, beabstandet angeordnet. Die drit-
te Elektrode 3 liegt jedoch im Gegensatz zu der vier-
ten bis neunten Ausführungsform mit ihrer Außen-
mantelfläche an der Innenmantelfläche des Distanz-
elementes 5 an. Die Fig. 8a und Fig. 8b zeigen dar-
über hinaus, dass der Reaktionsraum 4 in einen ers-
ten 14 und einen zweiten 15 Reaktionsraumbereich 
unterteilt ist. Die Stirnfläche und ein benachbarter Be-
reich der Mantelfläche der ersten Elektrode 1 kontak-
tieren den ersten Reaktionsraumbereich 14. Die 
Stirnfläche der zweiten Elektrode 2 kontaktiert dabei 
sowohl den ersten 14 als auch den zweiten 15 Reak-
tionsraumbereich. Und die Stirnfläche der dritten 
Elektrode 3 kontaktiert den zweiten Reaktionsraum-
bereich 15. Die Fig. 8a und Fig. 8b zeigen, dass der 
erste Reaktionsraumbereich 14 einen ersten Reakti-
onsspalt 9 aufweist, durch welchen das zweite dielek-
trische Element 12 von dem ersten dielektrischen 
Element 11 beabstandet wird. Der zweite Reaktions-
raumbereich 15 weist dabei einen zweiten Reakti-
onsspalt 10 auf, durch welchen das dritte dielektri-
sche Element 13 von der zweiten Elektrode 2 beab-
standet wird. Die Fig. 8a und Fig. 8b zeigen ferner, 
dass der erste 14 und zweite 15 Reaktionsraumbe-
reich unabhängig voneinander durch die Reaktions-
raumbefüllungsvorrichtung 20 befüllbar sind. Insbe-
sondere kann der erste Reaktionsraumbereich 14 mit 
einer Flüssigkeit und der zweite Reaktionsraumbe-
reich 15 mit einem Gas befüllbar sein beziehungswei-
se befüllt werden.

[0067] Fig. 8a zeigt die zehnte Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Ultraschall-
betrieb. Dazu wird der erste Reaktionsraumbereich 
14 inklusive des ersten Reaktionsspalts 9 durch die 
die Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20 mit einer 
Flüssigkeit 7 gefüllt. Über die erste 1 und zweite 2
Elektrode findet eine Hochspannungsentladung statt. 
Die resultierende Ultraschallwirkfläche 22 im alternie-
renden beziehungsweise gleichzeitigen Betrieb wird 
in Fig. 8c beziehungsweise Fig. 8e illustriert.

[0068] Fig. 8b zeigt die zehnte Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung im Plasmabe-
trieb. Dazu wird der zweite Reaktionsraumbereich 15
inklusive des zweiten Reaktionsspalts 10 durch die 
die Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20 mit ei-
nem Gas 8 gefüllt und an die zweite 2 und dritte 3
Elektrode eine Wechselspannungen, beispielsweise 
im kHz-Bereich, angelegt. Die resultierende Plasma-
wirkfläche 21 im alternierenden beziehungsweise 
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gleichzeitigen Betrieb wird in Fig. 8d beziehungswei-
se Fig. 8e veranschaulicht.

[0069] Fig. 9 zeigt einen Querschnitt durch eine elf-
te Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung, welche zur Plasmaerzeugung durch Funken- 
und/oder Bogenentladung und zur Ultraschallerzeu-
gung nach dem elektrohydraulischen Prinzip ausge-
bildet ist. Im Rahmen dieser Ausführungsform weist 
die Vorrichtung erste Elektrode 1, eine zweite Elek-
trode 2, einen Reaktionsraum 4 zur gleichzeitigen 
oder alternierenden Aufnahme einer Flüssigkeit 
und/oder eines Gases und eine Reaktionsraumbefül-
lungsvorrichtung 20 zum gleichzeitigen oder alternie-
renden Befüllen des Reaktionsraums 4 mit einer 
Flüssigkeit und/oder einem Gas auf. Weiterhin weist 
die Vorrichtung ein Distanzelement 5 zur Distanzie-
rung der Elektroden 1, 2 von dem zu behandelnden 
Gegenstand 6, insbesondere Körperteil, beispiels-
weise der Haut, auf. Dabei begrenzen das Distanze-
lement 5, der zu behandelnde Gegenstand 6 und ei-
nen Teil der Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20
den Reaktionsraum 4. Das Distanzelement ist dabei, 
in dem Bereich, in dem es den Reaktionsraum 4 be-
grenzt, als Reflektor zum Fokussieren der Ultra-
schallpulse ausgebildet. Die Elektroden 1, 2 sind in 
dem Reaktionsraum 4 einander gegenüberliegend 
und zu der Öffnungsfläche des Distanzelements 5, 
welche beim Betrieb den zu behandelnden Gegen-
stand 6 kontaktiert, beabstandet angeordnet sind. 
Eine Funken- und/oder Bogenentladung 22 kann da-
bei durch Befüllen des Reaktionsraums 4 mit einem 
Gas durch die Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 
20 und durch Anlegen einer Hochspannung an die 
Elektroden 1, 2 erzeugt werden, wobei Ultraschall-
pulse nach dem elektrohydraulischen Prinzip durch 
Befüllen des Reaktionsraums 4 mit einer Flüssigkeit 
durch die Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung 20
und durch Anlegen einer Hochspannung an die Elek-
troden 1, 2 erzeugt werden können.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Erzeugen von nichtthermi-
schem Plasma und Ultraschall-Pulsen, beispielswei-
se zur medizinischen Anwendung, insbesondere zur 
Wundbehandlung.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung  
– zur Plasmaerzeugung durch dielektrisch behinderte 
Entladung, und/oder  
– zur Plasmaerzeugung durch Funkenentladung, 
und/oder  
– zur Plasmaerzeugung durch Bogenentladung, 
und/oder  
– zur Plasmaerzeugung durch Glimmentladung, 
und/oder  
– zur Plasmaerzeugung durch Gleitentladung, 
und/oder  

– zur Plasmaerzeugung durch eine Hohlkathodenan-
ordnung, und  
– zur Ultraschall-Pulserzeugung nach dem elektrohy-
draulischen Prinzip, und/oder  
– zur Ultraschall-Pulserzeugung nach dem piezoe-
lektrischen Prinzip, und/oder  
– zur Ultraschall-Pulserzeugung nach dem elektro-
magnetischen Prinzip ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung  
– mindestens eine erste (1) und zweite (2) Elektrode 
aufweist, wobei die Elektroden (1, 2) derart ausgebil-
det und angeordnet sind, dass durch diese sowohl 
Plasma als auch Ultraschall-Pulse erzeugbar sind, 
und/oder  
– eine Hochspannungsversorgungsvorrichtung auf-
weist, welche derart ausgebildet und angeordnet ist, 
dass durch diese sowohl Plasma als auch Ultra-
schall-Pulse erzeugbar sind, und/oder  
– einen Reaktionsraum (4) zur gleichzeitigen oder al-
ternierenden Aufnahme einer Flüssigkeit, beispiels-
weise Wasser, und/oder eines Gases, beispielsweise 
Luft oder Argon, aufweist, und/oder  
– eine Reaktionsraumbefüllungsvorrichtung (20) zum 
gleichzeitigen oder alternierenden Befüllen eines Re-
aktionsraums (4) mit einer Flüssigkeit, beispielsweise 
Wasser, und/oder einem Gas, beispielsweise Luft 
oder Argon, aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Reaktionsraum (4) alternierend mit einer Flüs-
sigkeit (7) und einem Gas (8) befüllbar ist, oder  
– der Reaktionsraum (4) zumindest ein Bereich (14) 
zur Aufnahme einer Flüssigkeit (7) und zumindest ein 
anderer Bereich (15) zur Aufnahme eines Gases (8) 
aufweist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur 
Plasmaerzeugung durch dielektrisch behinderte Ent-
ladung und/oder Funkenentladung und/oder Bogen-
entladung und zur Ultraschall-Pulserzeugung nach 
dem elektrohydraulischen Prinzip ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung min-
destens eine erste (1) und eine zweite (2) Elektrode, 
mindestens ein erstes dielektrisches Element (11) 
und einen Reaktionsraum (4) zur gleichzeitigen oder 
alternierenden Aufnahme einer Flüssigkeit und/oder 
eines Gases aufweist, wobei die Elektroden (1, 2) in 
dem Reaktionsraum (4) angeordnet sind, wobei zu-
mindest ein Teil der Oberfläche einer der Elektroden 
(1, 2) mit dem ersten dielektrischen Element (11) be-
deckt ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine 
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dritte Elektrode (3) aufweist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (1, 2, 
3) jeweils unabhängig voneinander teilweise oder im 
Wesentlichen vollständig, beispielsweise einseitig 
oder beidseitig, mit einem dielektrischen Element 
(11, 12, 13) bedeckt sind.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Elektroden (1, 2, 
3) und/oder die dielektrischen Elemente (11, 12, 13) 
und/oder der Reaktionsraum (4) rotationssymmet-
risch ausgebildet sind.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (1) und 
zweite (2) Elektrode an dem ersten dielektrischen 
Element (11), insbesondere an gegenüberliegenden 
Seiten des ersten dielektrischen Elements (11), anlie-
gen.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die erste Elektrode (1) als Innenelektrode und die 
zweite Elektrode (2) als Außenelektrode ausgebildet 
ist, wobei die zweite Elektrode (2) die erste Elektrode 
(1) zumindest teilweise umgibt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Elektro-
de (1) als Innenelektrode, die zweite Elektrode (2) als 
Außenelektrode und die dritte Elektrode (3) als Au-
ßenelektrode ausgebildet sind, wobei die dritte Elek-
trode (3) die zweite Elektrode (2) zumindest teilweise 
umgibt und die zweite Elektrode (2) die erste Elektro-
de (1) zumindest teilweise umgibt.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass  
– die erste (1) und zweite (2) Elektrode durch einen 
ersten Reaktionsspalt (9) des Reaktionsraums (4) 
beabstandet sind, und/oder  
– die zweite (2) und dritte (3) Elektrode durch einen 
zweiten Reaktionsspalt (10) des Reaktionsraums (4) 
beabstandet sind.

14.  Verfahren zum Betrieb einer Vorrichtung nach 
einem der Ansprüche 1 bis 13, insbesondere zur me-
dizinischen Anwendung, beispielsweise zur Wundbe-
handlung, in dem  
– an die erste (1) und zweite (1) Elektrode, insbeson-
dere durch eine Hochspannungsversorgungsvorrich-
tung, eine Spannung, beispielsweise eine Gleich-
spannung, eine Wechselspannungen, insbesondere 
im kHz-Bereich, und/oder eine gepulste Spannung, 
angelegt wird und der Reaktionsraum (4) alternie-
rend mit einer Flüssigkeit, beispielsweise Wasser, zur 
Ultraschallpuls-Erzeugung und mit einem Gas, bei-
spielsweise Luft oder Argon, zur Plasma-Erzeugung 

gefüllt wird, oder  
– sowohl an die erste (1) und zweite (2) Elektrode als 
auch an die zweite (2) und dritte (3) Elektrode, insbe-
sondere durch eine Hochspannungsversorgungsvor-
richtung, eine Spannung, beispielsweise eine Gleich-
spannung, eine Wechselspannungen, insbesondere 
im kHz-Bereich, und/oder eine gepulste Spannung, 
angelegt wird, wobei zur Ultraschall-Pulserzeugung 
der erste Bereich (14) des Reaktionsraums (4), ins-
besondere der erste Reaktionsspalt (9), mit einer 
Flüssigkeit (7), beispielsweise Wasser, und gleichzei-
tig zur Plasma-Erzeugung der zweite Bereich (15) 
des Reaktionsraum (4), insbesondere der zweite Re-
aktionsspalt (10), mit einem Gas, beispielsweise Luft 
oder Argon, gefüllt wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der Plasma-Erzeugung in 
dem Reaktionsraum (4), insbesondere in dem zwei-
ten Bereich (15) des Reaktionsraums (4), ein Druck 
von ≥ 0,5 bar bis ≤ 1 bar vorliegt.

16.  Verwendung einer Vorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 13 zur Behandlung von, bei-
spielsweise chronischen oder akuten, oberflächli-
chen oder innerlichen, insbesondere offenen, Wun-
den oder Entzündungen, von chronischen Haut-
krankheiten, insbesondere dem atopischen Ekzem, 
von Juckreiz und/oder zur Sterilisation, insbesondere 
von Wunden.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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